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„Südlich Kirchweg“ 



Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB

Voraussetzungen für eine Außenbereichssatzung

▪ Außenbereich

▪ Wohnbebauung von eigenem Gewicht vorhanden (ca. 5 – 15 Wohngebäude)

▪ Lückenfüllung in Siedlungsansatz

▪ Mit geordneter städtebaulicher Entwicklung vereinbar

▪ Keine Einschränkung landwirtschaftlicher Produktion

Ziele einer Außenbereichssatzung

▪ Förderung des Wohnungsbaus und ggf. kleinerer, wohnverträglicher Handwerks- und Gewerbebetriebe.

▪ Rechtliche Bewertung als „begünstigte Vorhaben“ – d.h. Beeinträchtigungen öffentlicher Belange (z.B. FNP-Darstellung 

widersprechen, Splittersiedlungen entstehen lassen) können nicht entgegengehalten werden

▪ Zulassung von Vorhaben im Einzelfall, sofern öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden und Erschließung gesichert 

ist (z.B. Erweiterung von Gebäuden, Gebäudeneubau)

➢ Prüfung weiterer Belange, wie: schädliche Umwelteinwirkungen, Belange des Naturschutzes
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Nähere Bestimmungen (§ 35 Abs. 6 BauGB)

1. Wohnzwecken dienende Bauvorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB kann nicht entgegengehalten 

werden, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan widersprechen oder dass sie die 

Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen, sofern sie sich nach Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der äußeren Gestaltung harmonisch in die Eigenart der näheren 

Umgebung einfügen.

2. Vergnügungsstätten sind unzulässig.

3. Bislang unbebaute Grundstücke, die erstmalig bebaut werden sollen, müssen eine Mindestgröße von 

800 m² aufweisen.

4. Die Firsthöhe darf maximal 10,50 m über der Oberkante des Erdgeschossfertigfußboden liegen.

5. Es sind Einzelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten zulässig.

6. Im Planungsgebiet sind für Hauptgebäude nur symmetrisch geneigte Dächer zulässig.

7. Nebengebäude sind so zu gestalten, dass sie sich den Hauptgebäuden deutlich unterordnen.

8. Innerhalb des mit Dreiecken gekennzeichneten Bereichs ist der Lärmpegelbereich III bei der 

Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zu berücksichtigen.
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Immissionsbelastung

(Schall)













Zeit für Fragen und Anregungen


